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Norm

AVG §68 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

VwRallg;

Rechtssatz

Lehre und Rechtsprechung verstehen unter der "dinglichen Wirkung" bestimmter Bescheide, dass (infolge ihrer

Projekt- bzw Sachbezogenheit) die durch den Bescheid begründeten Rechte und P>ichten an der Sache haften und

durch einen Wechsel in der Person des Eigentümers nicht berührt werden. Davon ausgehend wird die Möglichkeit

einer abgeleiteten Parteistellung unter Gesichtspunkten der Rechtsnachfolge bejaht. Von dinglicher Wirkung eines

Bescheides kann dann gesprochen werden, wenn dieser jedem gegenüber wirkt, der entsprechende Rechte an der

"betroAenen" Sache hat; dingliche Wirkung eines Bescheides bedeutet daher regelmäßig die Erstreckung der

Bescheidwirkungen auf die Rechtsnachfolger der Partei in dem zur Erlassung des betreAenden Bescheides führenden

Verwaltungsverfahren (vgl das hg Erkenntnis vom 27. Oktober 1997, Zl 96/10/0255, mwN).
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